
Auszug  

Begriffsbestimmungen aus dem 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE SAMMLUNG, ABGABE UND ANNAHME VON ABFÄLLEN IN DER 

RHEIN- UND BINNENSCHIFFFAHRT (CDNI) 

 

"Hausmüll": aus Haushalten und aus der Schiffsgastronomie stammende organische und 

anorganische Abfälle, jedoch ohne Anteile der anderen definierten Schiffsbetriebsabfälle; 

"Slops": ein pumpfähiges oder nicht pumpfähiges Gemisch aus Ladungsrückständen und 

Waschwasserresten, Rost oder Schlamm 

„übriger Sonderabfall": Schiffsbetriebsabfall außer dem öl- und fetthaltigen Schiffsbetriebsabfall 

und den unter den Buchstaben a bis d genannten Abfällen  

(Anmerkung: Die unter den Buchstaben a bis d genannten Abfälle sind häusliches Abwasser, 

"Hausmüll"; Klärschlamm und Slops) 

"Abfall aus dem Ladungsbereich": Abfall und Abwasser, die im Zusammenhang mit der Ladung 

an Bord des Fahrzeugs entstehen; hierzu gehören nicht Restladungen und Umschlagsrückstände 

im Sinne des Teils B der Anwendungsbestimmung 

(Anmerkung: „Im Sinne des Teils B der Anwendungsbestimmung“ sind  

- "Restladung": die flüssige Ladung, die nach dem Löschen ohne Einsatz eines Nachlenzsystems im 

Ladetank und im Leitungssystem verbleibt, sowie Trockenladung, die nach dem Löschen ohne den 

Einsatz von Besen, Kehrmaschinen oder Vakuumreinigern im Laderaum verbleibt; 

- "Umschlagsrückstände": Ladung, die beim Umschlag außerhalb des Laderaums auf das Schiff 

gelangt; 

 

 


